
  

  2.12.2025 -   Entscheidungen Leitsätze  

Bundesgerichtshof, Beschluss v. 24.9.2025 – XII ZB 114/25

1. Die Festsetzung einer Vergütung für die Nutzung eines einem Ehegatten für die Trennungszeit zum
alleinigen Gebrauch zuzuweisenden Haushaltsgegenstands steht im Ermessen des Gerichts. Ein
Sachantrag des zur Überlassung des Haushaltsgegenstands verpflichteten Ehegatten ist für die
Festsetzung einer Nutzungsvergütung nicht erforderlich.

2. Eine vorherige Zahlungsaufforderung des zur Nutzung des Haushaltsgegenstands berechtigten
Ehegatten ist nicht Voraussetzung für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung. Dem
Haushaltszuweisungsverfahren ist die Möglichkeit der Festsetzung einer Nutzungsvergütung
immanent.

3. Die Höhe einer angemessenen Nutzungsvergütung hat sich im Ausgangspunkt an der Miete, die
üblicherweise für dem zuzuweisenden Haushaltsgegenstand entsprechende Gegenstände zu zahlen
ist, bzw. dem Nutzwert der konkreten Sache zu orientieren. Auch die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse der Ehegatten sind bei der Bemessung der Vergütung zu berücksichtigen.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird demnächst veröffentlicht in FamRZ 2026, m. Anm. Dominik Härtl.
Sie ist zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung vorgesehen. Vorinstanz: OLG Nürnberg, FamRZ
2025, 1779 {FamRZ-digital | FamRZ bei juris}.
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